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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE 

BESCHLUSS DES RATES 

vom 28. Januar 2014 

über den Abschluss des Protokolls zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen 
Gegenleistung nach dem Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik Côte 

d’Ivoire (2013-2018) 

(2014/102/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 43 in Verbindung mit Arti
kel 218 Absatz 6 Buchstabe a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 17. März 2008 hat der Rat die Verordnung (EG) 
Nr. 242/2008 über den Abschluss des partnerschaftli
chen Fischereiabkommens zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und der Republik Côte d’Ivoire ( 1 ) (im Fol
genden „Partnerschaftsabkommen“) angenommen. 

(2) Die Union hat mit der Republik Côte d’Ivoire über ein 
neues Protokoll verhandelt, das den Fischereifahrzeugen 
der Union in den Gewässern unter der Fischereihoheit 
oder Fischereigerichtsbarkeit Côte d’Ivoires Fangmöglich
keiten einräumt (im Folgenden „neues Protokoll“). 

(3) Aufgrund des Beschlusses 2013/303/EU des Rates ( 2 ) 
wurde das neue Protokoll unterzeichnet und wird ab 
dem 1. Juli 2013 vorläufig angewandt. 

(4) Das neue Protokoll sollte genehmigt werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Das Protokoll zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten und der 
finanziellen Gegenleistung nach dem Abkommen zwischen der 
Europäischen Union und der Republik Côte d’Ivoire (2013- 
2018) (im Folgenden „neues Protokoll“) wird im Namen der 
Union genehmigt ( 3 ). 

Artikel 2 

Der Präsident des Rates nimmt die in Artikel 14 des neuen 
Protokolls vorgesehene Notifikation im Namen der Union 
vor ( 4 ). 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 28. Januar 2014. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

G. STOURNARAS
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( 1 ) ABl. L 75 vom 18.3.2008, S. 51. 
( 2 ) ABl. L 170 vom 22.6.2013, S. 1. 

( 3 ) Das neue Protokoll wurde zusammen mit dem Beschluss über die 
Unterzeichnung im ABl. L 170 vom 22.6.2013, S. 2, veröffentlicht. 

( 4 ) Der Tag des Inkrafttretens des Abkommens wird auf Veranlassung 
des Generalsekretariats des Rates im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht.



VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 166/2014 DER KOMMISSION 

vom 17. Februar 2014 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 hinsichtlich der Bescheinigungsanforderungen für 
die Einfuhr von Fleisch von Nutzlaufvögeln für den menschlichen Verzehr in die Union und der 

Einträge für Israel und Südafrika in der Liste der Drittländer und Drittlandsgebiete 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2002/99/EG des Rates vom 16. De
zember 2002 zur Festlegung von tierseuchenrechtlichen Vor
schriften für das Herstellen, die Verarbeitung, den Vertrieb 
und die Einfuhr von Lebensmitteln tierischen Ursprungs ( 1 ), ins
besondere auf den einleitenden Satz des Artikels 8, Artikel 8 
Nummer 1 Unterabsatz 1, Artikel 8 Nummern 3 und 4 und 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 der Kommis
sion ( 2 ) dürfen bestimmte Waren nur aus Drittländern, 
Gebieten, Zonen und Kompartimenten, die in Anhang I 
Teil 1 der genannten Verordnung aufgeführt sind, in die 
Europäische Union eingeführt und durch sie durchgeführt 
werden. In der Verordnung sind außerdem die Anforde
rungen an Veterinärbescheinigungen für solche Waren 
festgelegt. Im Rahmen dieser Anforderungen wird be
rücksichtigt, ob aufgrund der in diesen Drittländern, Ge
bieten, Zonen oder Kompartimenten herrschenden Seu
chenlage besondere Bedingungen gelten oder zusätzliche 
Garantien erforderlich sind. In Anhang I Teil 2 der Ver
ordnung (EG) Nr. 798/2008 sind die besonderen Bedin
gungen und zusätzlichen Garantien aufgeführt, denen 
solche Waren unterliegen. 

(2) In Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 ist fest
gelegt, unter welchen Bedingungen ein Drittland, ein Ge
biet, eine Zone oder ein Kompartiment als frei von der 
hochpathogenen Aviären Influenza (HPAI) gilt und wel
che diesbezüglichen Anforderungen an die Veterinär
bescheinigungen für Waren gelten, die zur Einfuhr in 
die Union bestimmt sind. 

(3) In den Jahren 2004 und 2006 sowie seit April 2011 ist 
es in Südafrika in Laufvogelhaltungsbetrieben in einem 
Gebiet mit einer hohen Dichte solcher Betriebe zu Aus

brüchen von HPAI des Subtyps H5N2 gekommen. Dem
entsprechend unterliegen Einfuhren bestimmter Laufvo
gelwaren, darunter das Fleisch von Nutzlaufvögeln, ge
mäß der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 in ihrer durch 
die Durchführungsverordnung (EG) Nr. 536/2011 der 
Kommission ( 3 ) geänderten Form momentan bestimmten 
Beschränkungen. Derzeit kann Südafrika sein Hoheits
gebiet nicht als frei von HPAI erklären. 

(4) Besonders die Auslaufhaltung von Laufvögeln stellt eine 
Herausforderung in Bezug auf die Verhinderung der Ein
schleppung von Vogelgrippeviren in Nutzvogelherden 
dar, insbesondere aus dem Wildvogelbestand. Die zustän
dige Behörde Südafrikas hat in Zusammenarbeit mit der 
Laufvogelindustrie ein maßgeschneidertes System für die 
Erzeugung von Laufvogelfleisch entwickelt, das von Lauf
vögeln gewonnen wird, die in registrierten, geschlossenen 
Laufvogelhaltungsbetrieben gehalten werden, die über 
eine Zulassung der zuständigen Behörde verfügen. 

(5) Diese Haltungsbetriebe unterliegen einer amtlichen Kon
trolle und es werden strenge Biosicherheitsmaßnahmen, 
Verbringungskontrollen und Labortests durchgeführt. Zu
sätzlich werden in Laufvogel- und Geflügelhaltungsbetrie
ben, die sich in einem bestimmten Radius um die regis
trierten, geschlossenen Laufvogelhaltungsbetriebe befin
den, sowie im gesamten südafrikanischen Hoheitsgebiet 
Überwachungsmaßnahmen in Bezug auf die Aviäre Influ
enza durchgeführt. Mit der Festlegung dieser Anforderun
gen wurde den Empfehlungen des gemeinschaftlichen 
Veterinär-Notfallteams (Community Veterinary Emer
gency Team — CVET), das 2011 nach Südafrika gereist 
war, gebührend Rechnung getragen. 

(6) Bis dass sein gesamtes Hoheitsgebiet für HPAI-frei erklärt 
werden kann und um bessere Garantien für die Sicherheit 
von künftig zur Einfuhr in die Union bestimmtem Lauf
vogelfleisch zu bieten, hat Südafrika am 5. Mai 2013 
einen überarbeiteten Vorschlag für das System geschlos
sener, registrierter Laufvogelhaltungsbetriebe vorgelegt 
und beantragt, dass die Einfuhr von Laufvogelfleisch, 
das aus in solchen Betrieben gehaltenen Laufvögeln er
zeugt wurde, in die Union genehmigt wird.
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( 1 ) ABl. L 18 vom 23.1.2003, S. 11. 
( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 798/2008 der Kommission vom 8. August 

2008 zur Erstellung einer Liste von Drittländern, Gebieten, Zonen 
und Kompartimenten, aus denen die Einfuhr von Geflügel und Ge
flügelerzeugnissen in die Gemeinschaft und ihre Durchfuhr durch die 
Gemeinschaft zugelassen ist, und zur Festlegung der diesbezüglichen 
Veterinärbescheinigungen (ABl. L 226 vom 23.8.2008, S. 1). 

( 3 ) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 536/2011 der Kommission vom 
1. Juni 2011 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 
2007/777/EG und des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 
798/2008 hinsichtlich der Einträge für Südafrika in den Listen von 
Drittländern und Teilen von Drittländern (ABl. L 147 vom 2.6.2011, 
S. 1).



(7) Die Kommission und die Experten der Mitgliedstaaten 
haben den Vorschlag bewertet und sind zu dem Schluss 
gelangt, dass das von Südafrika eingerichtete System in 
Bezug auf die mit HPAI verbundenen Risiken zufrieden
stellende Garantien für die Einfuhr von Laufvogelfleisch, 
das aus in solchen Betrieben gehaltenen Laufvögeln er
zeugt wurde, in die Union bieten sollte. 

(8) In Anhang I Teil 2 der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 
sollte eine neue besondere Bedingung mit der Bezeich
nung „H“ festgelegt werden, die besondere Garantien für 
die Sicherheit von Nutzlaufvogelfleisch für den mensch
lichen Verzehr vorsieht, das von Nutzlaufvögeln aus ei
nem registrierten, geschlossenen Haltungsbetrieb stammt, 
einschließlich Garantien im Zusammenhang mit mögli
chen zukünftigen HPAI-Ausbrüchen; diese Bedingung 
sollte für das südafrikanische Hoheitsgebiet gelten. Diese 
besondere Bedingung sollte auch in die Muster-Veterinär
bescheinigung für Fleisch von Nutzlaufvögeln für den 
menschlichen Verzehr aufgenommen werden. 

(9) Im Eintrag zu Israel in Anhang I Teil 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 798/2008 sind derzeit fünf verschiedene Codes 
(IL-0 bis IL-4) angegeben, die sich auf Teile des Hoheits
gebietes beziehen, das infolge früherer HPAI-Ausbrüche 
in Israel regionalisiert worden war. Auf Ersuchen Israels 
und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass kein Ge
flügel-, Laufvogel- oder Wildgeflügelfleisch (POU, RAT 
und WGM) mehr im Umlauf auf dem Markt ist, das 
während der Zeiträume erzeugt wurde, in denen Be

schränkungen galten, sollten die verschiedenen Zonen 
konsolidiert und der Eintrag für Israel entsprechend ge
ändert werden. Im Interesse der Markttransparenz und im 
Einklang mit dem Völkerrecht sollte klargestellt werden, 
dass der territoriale Geltungsbereich der Bescheinigungen 
auf das Gebiet des Staates Israel mit Ausnahme der seit 
Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Ge
biete (namentlich die Golanhöhen, der Gazastreifen, Ost
jerusalem und das restliche Westjordanland) beschränkt 
ist. 

(10) Die Verordnung (EG) Nr. 798/2008 sollte daher entspre
chend geändert werden. 

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 wird gemäß dem 
Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 17. Februar 2014 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 wird wie folgt geändert: 

1. Teil 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Eintrag für „IL — Israel“ erhält folgende Fassung: 

„IL — Israel ( 6 ) IL — 
0 

Gesamtes 
Hoheits

gebiet 

SPF 

BPR,BBP, 
DOR, 
DOC, 
HER, 

HEP, SRP 

N 

A S5, ST1 

POU, 
RAT 

WGM VIII 

EP, E S4“ 

b) Der Eintrag für „ZA — Südafrika“ erhält folgende Fassung: 

„ZA — Südafrika ZA — 
0 

Gesam
tes Ho
heitsge

biet 

SPF 

EP, E S4“ 

BPR I 

P2 9.4.2011 A 
DOR II 

BET DIV. 
III 

RAT VII P2 
H 9.4.2011 A 

c) Die folgende Fußnote wird angefügt: 

„( 6 ) Im Folgenden wird darunter das Gebiet des Staates Israel mit Ausnahme der seit Juni 1967 unter israelischer 
Verwaltung stehenden Gebiete (namentlich die Golanhöhen, der Gazastreifen, Ostjerusalem und das restliche 
Westjordanland) verstanden.“ 

2. Teil 2 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abschnitt „Besondere Bedingungen“ wird nach der besonderen Bedingung „L“ folgender Eintrag angefügt: 

„‚H‘: Es wurden Garantien gegeben, dass das Nutzlaufvogelfleisch für den menschlichen Verzehr (RAT) von 
Laufvögeln aus einem registrierten, geschlossenen Laufvogelhaltungsbetrieb stammt, der von der zuständigen 
Behörde des Drittlandes zugelassen wurde. Im Fall eines HPAI-Ausbruchs können Einfuhren solchen Fleisches 
weiterhin zugelassen werden, wenn es von Laufvögeln aus einem registrierten, geschlossenen Laufvogelhal
tungsbetrieb stammt, der frei von HPAI ist, um den herum in einem Umkreis von 100 km, einschließlich des 
Gebiets eines Nachbarlandes, sofern einschlägig, mindestens in den letzten 30 Tagen kein HPAI-Ausbruch zu 
verzeichnen war und der keine epidemiologische Verbindung zu einem Laufvogel- oder Geflügelhaltungs
betrieb hatte, in dem in den letzten 30 Tagen HPAI festgestellt wurde.“ 

b) Die Muster-Veterinärbescheinigung für Fleisch von Nutzlaufvögeln für den menschlichen Verzehr (RAT) erhält 
folgende Fassung:
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„Muster-Veterinärbescheinigung für Fleisch von Nutzlaufvögeln für den menschlichen Verzehr (RAT)
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VERORDNUNG (EU) Nr. 167/2014 DER KOMMISSION 

vom 21. Februar 2014 

zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 689/2008 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 689/2008 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über die 
Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 22 Absatz 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 689/2008 setzt das am 11. Sep
tember 1998 unterzeichnete und mit dem Beschluss 
2003/106/EG des Rates ( 2 ) im Namen der Gemeinschaft 
genehmigte Rotterdamer Übereinkommen über das Ver
fahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnisset
zung (PIC-Verfahren) für bestimmte gefährliche Chemika
lien sowie Pestizide im internationalen Handel um. 

(2) Es ist angebracht, dass Rechtsvorschriften in Bezug auf 
bestimmte Chemikalien berücksichtigt werden, die gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 3 ), der Verordnung (EU) Nr. 
528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 4 ) 
und der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäi
schen Parlaments und des Rates ( 5 ) erlassen wurden. 

(3) Auf ihrer sechsten Tagung vom 28. April bis 10. Mai 
2013 hat die Konferenz der Vertragsparteien des Rotter
damer Übereinkommens beschlossen, Azinphos-methyl, 
Perfluoroctansulfonsäure, Perfluoroctansulfonate, Perfluo

roctansulfonamide und Perfluoroctansulfonyle in Anhang 
III des Übereinkommens aufzunehmen, mit dem Ergeb
nis, dass Azinphos-methyl, Perfluoroctansulfonsäure, Per
fluoroctansulfonate, Perfluoroctansulfonamide und Per
fluoroctansulfonyle im Rahmen des Abkommens dem 
PIC-Verfahren unterliegen. Diese Chemikalien sollten so
mit von der Liste der Chemikalien in Anhang I Teil 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 689/2008 gestrichen und auf die 
Liste der Chemikalien in Teil 3 desselben Anhangs ge
setzt werden. 

(4) Die Konferenz der Vertragsparteien des Rotterdamer 
Übereinkommens hat außerdem beschlossen, handels
üblichen Pentabromdiphenylether, einschließlich Tetra- 
und Pentabromdiphenylether, sowie handelsüblichen 
Octobromdiphenylether, einschließlich Hexa- und Hepta
bromdiphenylether, in Anhang III des Übereinkommens 
aufzunehmen, mit dem Ergebnis, dass diese Chemikalien 
im Rahmen des Abkommens dem PIC-Verfahren unter
liegen. Da Tetrabromdiphenylether, Pentabromdipheny
lether, Hexabromdiphenylether und Heptabromdipheny
lether bereits in Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 
689/2008 aufgeführt sind und somit einem Ausfuhrver
bot unterliegen, werden diese Chemikalien nicht in An
hang I Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 689/2008 auf
genommen. 

(5) Die Genehmigung für den Stoff Didecyldimethylammo
niumchlorid wurde im Einklang mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 widerrufen, mit dem Ergebnis, dass Di
decyldimethylammoniumchlorid nicht als Pestizid in der 
Gruppe der Pflanzenschutzmittel verwendet werden darf 
und somit auf die Liste der Chemikalien in Anhang I Teil 
1 der Verordnung (EG) Nr. 689/2008 gesetzt werden 
sollte. 

(6) Der Eintrag für Chlorat in Anhang I Teile 1 und 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 689/2008 sollte geändert werden, 
um zu präzisieren, welche Stoffe unter diesen Eintrag 
fallen. 

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 689/2008 ist daher entspre
chend zu ändern. 

(8) Damit genügend Zeit bleibt, dass die Industrie die zur 
Einhaltung der Verordnung notwendigen Maßnahmen 
treffen kann und die Mitgliedstaaten diejenigen Maßnah
men, die zu ihrer Durchführung erforderlich sind, erlas
sen können, sollte diese Verordnung erst ab einem spä
teren Zeitpunkt anwendbar sein. 

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des gemäß Artikel 133 der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 eingesetzten Ausschus
ses —
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( 1 ) ABl. L 204 vom 31.7.2008, S. 1. 
( 2 ) Beschluss 2003/106/EG des Rates vom 19. Dezember 2002 über die 

Genehmigung — im Namen der Europäischen Gemeinschaft — des 
Rotterdamer Übereinkommens über das Verfahren der vorherigen 
Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Che
mikalien sowie Pestizide im internationalen Handel (ABl. L 63 vom 
6.3.2003, S. 27). 

( 3 ) Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 
79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom 
24.11.2009, S. 1). 

( 4 ) Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt 
und die Verwendung von Biozidprodukten (ABl. L 167 vom 
27.6.2012, S. 1). 

( 5 ) Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaf
fung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der 
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kom
mission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kom
mission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1).



HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 689/2008 wird nach Maßgabe des Anhangs der vorliegenden Ver
ordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Mai 2014. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 21. Februar 2014 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 689/2008 wird wie folgt geändert: 

1. Teil 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der folgende Eintrag wird angefügt: 

Chemikalie CAS-Nr. Einecs-Nr. KN-Code Unterkategorie (*) Beschränkung der 
Verwendung (**) 

Länder, für die keine 
Notifikation 

erforderlich ist 

„Didecyldimethyl-ammoniumchlorid 7173-51-5 230-525-2 2923 90 00 p(1) b“ 

b) Die Einträge für Azinphos-methyl und Perfluoroctansulfonate erhalten folgende Fassung: 

Chemikalie CAS-Nr. Einecs-Nr. KN-Code Unterkategorie (*) Beschränkung der 
Verwendung (**) 

Länder, für die keine 
Notifikation 

erforderlich ist 

„Azinphos-methyl # 86-50-0 201-676-1 2933 99 80 p(1) b 

Perfluoroctansulfonate 1763-23-1 217-179-8 2904 90 95 i(1) sr“ 

(PFOS) C 8F 17SO 2X 2795-39-3 220-527-1 2904 90 95 

(X = OH, Metallsalz (O-M+), Halide, Amide und 
andere Derivate einschließlich Polymere) +/# 

70225-14-8 274-460-8 2922 12 00 

56773-42-3 260-375-3 2923 90 00 

4151-50-2 223-980-3 2935 00 90 

57589-85-2 260-837-4 2924 29 98 

68081-83-4 268-357-7 3824 90 97 

und andere 

c) Der Eintrag für Chlorat erhält folgende Fassung: 

Chemikalie CAS-Nr. Einecs-Nr. KN-Code Unterkategorie (*) Beschränkung der 
Verwendung (**) 

Länder, für die keine 
Notifikation 

erforderlich ist 

„Chlorat + 7775-09-9 231-887-4 2829 11 00 p(1) b“ 

10137-74-3 233-378-2 2829 19 00 

7783-92-8 232-034-9 2843 29 00 

und andere
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2. Teil 2 wird wie folgt geändert: 

a) Der Eintrag für Perfluoroctansulfonate erhält folgende Fassung: 

Chemikalie CAS-Nr. Einecs-Nr. KN-Code Kategorie (*) Beschränkung der 
Verwendung (**) 

„Perfluoroctansulfonat-Derivate (einschließlich Polymere), ausgenommen: 57589-85-2 260-837-4 2924 29 98 i sr“ 

68081-83-4 268-357-7 3824 90 97 

Perfluoroctansulfonsäure, Perfluoroctansulfonate, Perfluoroctansulfonami
de, Perfluoroctansulfonyle 

und andere 

b) Der Eintrag für Chlorat erhält folgende Fassung: 

Chemikalie CAS-Nr. Einecs-Nr. KN-Code Kategorie (*) Beschränkung der 
Verwendung (**) 

„Chlorat 7775-09-9 231-887-4 2829 11 00 p b“ 

10137-74-3 233-378-2 2829 19 00 

7783-92-8 232-034-9 2843 29 00 

und andere 

c) Der Eintrag für Azinphos-methyl wird gestrichen. 

3. In Teil 3 werden die folgenden Einträge angefügt: 

Chemikalie CAS-Nummer(n) HS-Code 
Reiner Stoff 

HS-Code 
Gemische, Zubereitungen mit 

diesem Stoff 
Kategorie 

„Azinphos-methyl 86-50-0 2933.99 3808.10 Pestizid 

Perfluoroctansulfonsäure, Perfluoroctansulfonate, Perfluoroctansulfonamide, 
Perfluoroctansulfonyle 

1763-23-1 2904.90 3824.90 Industriechemikalie“ 
2795-39-3 2904.90 
29457-72-5 2904.90 
29081-56-9 2904.90 
70225-14-8 2922.12 
56773-42-3 2923.90 
251099-16-8 2923.90 
4151-50-2 2935.00 
31506-32-8 2935.00 
1691-99-2 2935.00 
24448-09-7 2935.00 
307-35-7 2904.90 

und andere
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 168/2014 DER KOMMISSION 

vom 21. Februar 2014 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 555/2008 hinsichtlich der Berichterstattung und der 
Bewertung im Rahmen der Stützungsprogramme der Mitgliedstaaten 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über 
eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Er
zeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 
922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) 
Nr. 1234/2007 ( 1 ), insbesondere auf Artikel 54 Buchstabe c, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 555/2008 der 
Kommission ( 2 ) werden Durchführungsbestimmungen für 
die Anwendung von Artikel 188a Absätze 5 und 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates ( 3 ) hinsicht
lich der Berichterstattung und der Bewertung im Rahmen 
der Stützungsprogramme der Mitgliedstaaten im Wein
sektor festgelegt. Die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 
wurde durch die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 mit 
Wirkung vom 1. Januar 2014 aufgehoben und ersetzt. 

(2) Die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 enthält keine 
Bestimmung zur Berichterstattung und Bewertung im 
Rahmen der Stützungsprogramme der Mitgliedstaaten, 
wie in Artikel 188a Absätze 5 und 6 der Verordnung 
(EG) Nr. 1234/2007 vorgesehen, sie ermächtigt die Kom
mission jedoch zum Erlass diesbezüglicher Maßnahmen 
mittels Durchführungsbestimmungen. Deshalb ist es er
forderlich, den Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 
555/2008 anzupassen. 

(3) Aus diesem Grund sollte die Verordnung (EG) Nr. 
555/2008 entsprechend geändert werden. 

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 555/2008 wird wie folgt 
geändert: 

1. Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis 
zum 1. März eines jeden Jahres einen Bericht über die in 

ihren Stützungsprogrammen gemäß Teil II Titel I Kapitel II 
Abschnitt 4 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Euro
päischen Parlaments und des Rates (*) vorgesehenen Maß
nahmen im vorangegangenen Haushaltsjahr. 

In diesen Berichten sind alle Maßnahmen aufgeführt und 
beschrieben, für die eine Unterstützung der Union im Rah
men der Stützungsprogramme gewährt wurde. 

Diese Berichte werden der Kommission von den Mitglied
staaten nach dem Muster in den Anhängen V und VI der 
vorliegenden Verordnung vorgelegt. Die Angaben in den be
treffenden Tabellen beziehen sich auf die Maßnahmen des 
Stützungsprogramms für die einzelnen Jahre: 

a) eine Aufstellung der im Programmzeitraum bereits ge
tätigten Ausgaben nach Haushaltsjahr, die in keinem 
Fall den Gesamtbetrag der zugewiesenen Haushaltsmittel 
je Mitgliedstaat nach Anhang VI der Verordnung (EU) Nr. 
1308/2013 übersteigen dürfen; 

b) die voraussichtlichen Beträge der Unterstützung für die 
folgenden Haushaltsjahre bis zum Ende des vorgesehenen 
Anwendungszeitraums des Stützungsprogramms im Rah
men des Gesamtbetrags der zugewiesenen Haushaltsmittel 
je Mitgliedstaat nach Anhang VI der Verordnung (EU) Nr. 
1308/2013 und entsprechend der letzten Aktualisierung 
des Programms gemäß Artikel 3 der vorliegenden Ver
ordnung. 

___________ 
(*) Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Par

laments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über 
eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftli
che Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 
1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 671).“ 

2. Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis 
zum 1. März 2014 und ein zweites Mal bis zum 1. März 
2017 eine Bewertung von Kosten und Nutzen der Stützungs
programme sowie einen Hinweis, wie sich deren Effizienz 
erhöhen ließe. 

Diese Bewertungen werden der Kommission von den Mit
gliedstaaten nach dem Muster in den Anhängen V und VI 
vorgelegt. Zusätzlich werden in die Angaben folgende 
Schlussfolgerungen aufgenommen: 

— C1: Bewertung von Kosten und Nutzen des Stützungs
programms; 

— C2: Möglichkeiten zur Erhöhung der Effizienz des Stüt
zungsprogramms.“
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 21. Februar 2014 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 169/2014 DER KOMMISSION 

vom 21. Februar 2014 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 
der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbestim
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die 
Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus 
Obst und Gemüse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen 
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen 
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in 
ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten Erzeugnisse und 
Zeiträume festgelegt. 

(2) Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Ta
geswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im Anhang 
der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 21. Februar 2014 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jerzy PLEWA 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MA 58,2 
TN 89,5 
TR 95,5 
ZZ 81,1 

0707 00 05 EG 174,9 
MA 158,2 
TR 156,9 
ZZ 163,3 

0709 91 00 EG 82,2 
ZZ 82,2 

0709 93 10 MA 27,9 
TR 114,4 
ZZ 71,2 

0805 10 20 EG 48,4 
IL 62,4 

MA 50,5 
TN 51,9 
TR 73,3 
ZA 63,5 
ZZ 58,3 

0805 20 10 IL 122,0 
MA 96,6 
TR 110,6 
ZZ 109,7 

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 
0805 20 90 

EG 29,2 
IL 128,0 
JM 106,9 

MA 121,5 
TR 74,5 
US 134,1 
ZZ 99,0 

0805 50 10 EG 57,3 
MA 71,7 
TR 68,7 
ZZ 65,9 

0808 10 80 CN 113,4 
MK 30,8 
US 159,1 
ZZ 101,1 

0808 30 90 AR 141,8 
CL 179,1 
CN 81,3 
TR 146,4 
US 120,7 
ZA 125,7 
ZZ 132,5 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS EUFOR RCA/1/2014 DES POLITISCHEN UND SICHERHEITSPOLITISCHEN 
KOMITEES 

vom 19. Februar 2014 

zur Ernennung des Befehlshabers der EU-Einsatzkräfte für die Militäroperation der Europäischen 
Union in der Zentralafrikanischen Republik (EUFOR RCA) 

(2014/103/GASP) 

DAS POLITISCHE UND SICHERHEITSPOLITISCHE KOMITEE — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson
dere auf Artikel 38, 

gestützt auf den Beschluss 2014/73/GASP des Rates vom 
10. Februar 2014 über eine Militäroperation der Europäischen 
Union in der Zentralafrikanischen Republik (EUFOR RCA) ( 1 ), 
insbesondere auf Artikel 5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Aufgrund des Artikels 5 des Beschlusses 2014/73/GASP 
hat der Rat das Politische und Sicherheitspolitische Ko
mitee ermächtigt, Beschlüsse zur Ernennung des Befehls
habers der EU-Einsatzkräfte zu fassen. 

(2) Der Befehlshaber der EU-Operation hat die Ernennung 
von Brigadegeneral Thierry LION zum Befehlshaber der 
EU-Einsatzkräfte für die Operation EUFOR RCA empfoh
len. 

(3) Der EU-Militärausschuss unterstützt diese Empfehlung. 

(4) Gemäß Artikel 5 des dem Vertrag über die Europäische 
Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die 

Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der 
Ausarbeitung und Durchführung von Beschlüssen und 
Maßnahmen der Union, die verteidigungspolitische Be
züge haben — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Brigadegeneral Thierry LION wird zum Befehlshaber der EU-Ein
satzkräfte für die Militäroperation der Europäischen Union in 
der Zentralafrikanischen Republik (EUFOR RCA) ernannt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 19. Februar 2014. 

Im Namen des Politischen und 
Sicherheitspolitischen Komitees 

Der Vorsitzende 

W. STEVENS
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RECHTSAKTE VON GREMIEN, DIE IM RAHMEN 
INTERNATIONALER ÜBEREINKÜNFTE EINGESETZT 

WURDEN 

BESCHLUSS Nr. 1/2014 DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES EU-SCHWEIZ 

vom 13. Februar 2014 

zur Änderung der Tabellen III und IV b des Protokolls Nr. 2 zum Abkommen zwischen der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 22. Juli 

1972 in Bezug auf bestimmte landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse 

(2014/104/EU) 

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS — 

gestützt auf das am 22. Juli 1972 in Brüssel unterzeichnete 
Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft ( 1 ), nachstehend „das 
Abkommen“, geändert durch das am 26. Oktober 2004 in 
Luxemburg unterzeichnete Abkommen zwischen der Europäi
schen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
zur Änderung des Abkommens in Bezug auf die Bestimmungen 
über landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse ( 2 ), und auf 
das zugehörige Protokoll Nr. 2, insbesondere auf Artikel 7, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Zur Umsetzung des Protokolls Nr. 2 zum Abkommen 
wurden für die Vertragsparteien Referenzpreise auf dem 
Inlandsmarkt festgelegt. 

(2) Die tatsächlichen Preise auf den Inlandsmärkten der Ver
tragsparteien für die Rohstoffe, auf die Preisausgleichs
maßnahmen angewendet werden, haben sich geändert. 

(3) Daher ist es erforderlich, die in den Tabellen III und IV b 
des Protokolls Nr. 2 aufgeführten Referenzpreise und 
Grundbeträge entsprechend zu aktualisieren — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Protokoll Nr. 2 zum Abkommen wird wie folgt geändert: 

a) Tabelle III wird durch den Wortlaut des Anhangs I des vor
liegenden Beschlusses ersetzt. 

b) Tabelle IV b wird durch den Wortlaut des Anhangs II des 
vorliegenden Beschlusses ersetzt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Er gilt ab dem 1. März 2014. 

Brüssel, den 13. Februar 2014 

Für den Gemischten Ausschuss 
Der Vorsitzende 

Christian ETTER
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ANHANG I 

„TABELLE III 

Referenzpreise der EU und der Schweiz auf dem Inlandsmarkt 

Landwirtschaftlicher 
Rohstoff 

Referenzpreis auf dem 
Inlandsmarkt der 

Schweiz 

Referenzpreis auf dem 
Inlandsmarkt der EU 

Artikel 4 Absatz 1 
auf Schweizer Seite 

angewendet 
Referenzpreisdifferenz 

Schweiz/EU 

Artikel 3 Absatz 3 
auf EU-Seite angewendet 

Referenzpreisdifferenz 
Schweiz/EU 

CHF je 
100 kg Eigengewicht 

CHF je 
100 kg Eigengewicht 

CHF je 
100 kg Eigengewicht 

EUR je 
100 kg Eigengewicht 

Weichweizen 50,60 24,30 26,30 0,00 

Hartweizen — — 1,20 0,00 

Roggen 42,20 18,95 23,25 0,00 

Gerste — — — — 

Mais — — — — 

Weichweizenmehl 94,60 46,65 47,95 0,00 

Vollmilchpulver 634,10 463,85 170,25 0,00 

Magermilchpulver 421,15 401,20 19,95 0,00 

Butter 1 068,00 521,20 546,80 0,00 

Weißzucker — — — — 

Eier — — 38,00 0,00 

Kartoffeln, frisch 44,10 27,75 16,35 0,00 

Pflanzliche Fette — — 170,00 0,00“
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ANHANG II 

„TABELLE IV 

b) Grundbeträge für die landwirtschaftlichen Rohstoffe, die bei der Berechnung der Agrarteilbeträge berücksichtigt wer
den: 

Landwirtschaftlicher Rohstoff 

Auf Schweizer Seite angewendeter 
Grundbetrag 

Artikel 3 Absatz 2 

Auf EU-Seite angewendeter Grundbetrag 
Artikel 4 Absatz 2 

CHF je 100 kg Eigengewicht EUR je 100 kg Eigengewicht 

Weichweizen 22,00 0,00 

Hartweizen 1,00 0,00 

Roggen 20,00 0,00 

Gerste — — 

Mais — — 

Weichweizenmehl 41,00 0,00 

Vollmilchpulver 145,00 0,00 

Magermilchpulver 17,00 0,00 

Butter 465,00 0,00 

Weißzucker — — 

Eier 32,00 0,00 

Kartoffeln, frisch 14,00 0,00 

Pflanzliche Fette 145,00 0,00“
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung des Durchführungsbeschlusses 2014/38/EU der Kommission vom 24. Januar 2014 über die 
Zulassung von Verfahren zur Einstufung von Schweineschlachtkörpern in Italien 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 23 vom 28. Januar 2014) 

Seite 37, Anhang, Teil I, Ziffer 3 Buchstabe b: 

anstatt: „ŷ = 65,9993 - 0,4619 x 1 + 0,0048 x 2 “ 

muss es heißen: „ŷ = 65,9993 - 0,4619 x 1 - 0,0048 x 2 “. 

Seite 37, Anhang, Teil II, Ziffer 3 Buchstabe b: 

anstatt: „ŷ = 66,5261 - 0,4514 x 1 + 0,0140 x 2 “ 

muss es heißen: „ŷ = 66,5261 - 0,4514 x 1 - 0,0140 x 2 “. 

Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1361/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 zur 
Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 über restriktive Maßnahmen gegen Iran 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 343 vom 19. Dezember 2013) 

Auf dem Deckblatt im Inhalt, auf Seite 7 im Titel und in der Schlussformel: 

anstatt: „17. Dezember 2013“ 

muss es heißen: „18. Dezember 2013“.
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Berichtigung der Richtlinie 2010/78/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 
zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 
2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG und 2009/65/EG im Hinblick auf die Befugnisse der 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), der Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) und der 

Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 331 vom 15. Dezember 2010) 

Auf Seite 133, Artikel 6 „Änderung der Richtlinie 2004/39/EG“, Nummer 4, neuer Artikel 10a Absatz 8: 

anstatt: „(8) Um eine kohärente Harmonisierung dieses Artikels zu gewährleisten, entwickelt die ESMA Ent
würfe technischer Regulierungsstandards, um unbeschadet des Absatzes 2 eine erschöpfende Liste der 
gemäß Absatz 4 von interessierten Erwerbern in ihrer Anzeige vorzulegenden Informationen festzule
gen.“ 

muss es heißen: „(8) Um eine kohärente Harmonisierung dieses Artikels zu gewährleisten, entwickelt die ESMA Ent
würfe technischer Regulierungsstandards, um unbeschadet des Absatzes 2 eine erschöpfende Liste der 
gemäß Artikel 10b Absatz 4 von interessierten Erwerbern in ihrer Anzeige vorzulegenden Informatio
nen festzulegen.“ 

Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 636/2013 der Kommission vom 1. Juli 2013 zur Zulassung 
von Methionin-Zinkchelat (1:2) als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 183 vom 2. Juli 2013) 

Seite 3, Titel der Verordnung: 

anstatt: „… zur Zulassung von Methionin-Zinkchelat (1:2) als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten“ 

muss es heißen: „… zur Zulassung von Zinkchelat von Methionin (1:2) als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tier
arten“. 

Seite 3, Erwägungsgrund 5: 

anstatt: „Methionin-Zinkchelat (1:2)“ 

muss es heißen: „Zinkchelat von Methionin (1:2)“. 

Seite 4, Spalte 3 des Anhangs: 

anstatt: „Methionin-Zinkchelat (1:2)“ 

muss es heißen: „Zinkchelat von Methionin (1:2)“. 

Seite 4, Spalte 4 Zeile 4 des Anhangs: 

anstatt: „Methionin-Zinkchelat“ 

muss es heißen: „Zinkchelat von Methionin“.
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